
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung durch die Technischen Betriebe erfolgt in der Regel durch 

3 Akonto-Rechnungen und die definitive Jahresrechnung. Die Rechnungen sind 

innert 30 Tagen zur Zahlung fällig. Das zweite Erinnerungsschreiben in Form der 

Mahnung wird mit einer Gebühr von Fr. 10.– in Rechnung gestellt. 

 
Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuer beträgt für den Wasserbezug zurzeit 2.6 Prozent. Sie ist in den 

Tarifen enthalten und wird auf der Rechnung an die Kunden ausgewiesen. 
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Tarifblatt für Wasserbezug 
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Wasser 

Allgemeine Bestimmungen 

• Der Tarif gilt für alle Kundinnen und Kunden von Trink- und 

Brauchwasser. 

• Der Wasserpreis setzt sich aus dem Leistungs- und dem 

Arbeitspreis zusammen. 

• Die Zählermiete ist im Leistungspreis enthalten. Für weitere Mess- 

und Steuergeräte wird eine jährliche Miete von 10% des 

Anschaffungswertes erhoben. 

• Grosskunden mit einem Wasserbezug von über 72 000 m3 pro 

Jahr können nach Spezialbedingungen beliefert werden. 

• Im übrigen gilt das Reglement über die Versorgung mit Wasser vom 

23. März 1995. 

 
Wasserpreis 

• Leistungspreis 

Der Leistungspreis deckt grundsätzlich die Kosten für die Bereit- 

stellung der Leistung (Amortisation und Verzinsung des Investi- 

tionskapitals) wie auch die festen kundenabhängigen Kosten 

(Messung, Ablesung, Verrechnung, Beratung, Kontrolle, usw.). 

Er bemisst sich proportional zur Wasserzählergrösse und zur 

Bezugsdauer (Fr. pro m3/h der Wasserzählergrösse und Monat). 

 

• Arbeitspreis 

Der Arbeitspreis deckt die Kosten für die Aufbereitung und die 

Lieferung des Wassers (Betrieb und Unterhalt der Versorgungs- 

infrastruktur). Er bemisst sich pro m3 des gemessenen Wassers. 

Leistungspreis pro m3/h und Monat 
 

Zählergrösse DN 20 5 m3/h EFH, bis 5 Wohnungen Fr. 6.00 

Zählergrösse DN 25 7 m3/h 6 bis 12 Wohnungen Fr. 8.70 

Zählergrösse DN 32 12 m3/h 13 bis 40 Wohnungen Fr. 8.70 

Zählergrösse DN 40 20 m3/h und grösser Bestimmung über LU Fr. 8.70 

Inkl. 2.6% MwSt. 

 
 

Arbeitspreis pro m3
 

 

Für die ersten 72 000 m3 Fr. 1.70 

Für die weiteren m3 Fr. 0.87 

Inkl. 2.6% MwSt. 

 

 
Temporäre Bezüge 

 

Temporäre Bezüge bis 200 m3 Pauschalpreis pro m3 Fr. 3.40 

Temporäre Bezüge über 200 m3 Arbeitspreis pro m3 Fr. 1.70 

Einrichtungspauschale über 200 m3 einmalig Fr. 250.00 

Inkl. 2.6% MwSt.

 

 

 

 

 
 

 

 

Vom Stadtrat gestützt auf Art. 35 Gemeindeordnung i. V. m. Art. 46 Reglement über die Elektrizitätsversorgung  

erlassen am 15. August 2023, gültig ab 1. Januar 2024, ersetzt Tarif vom 23. August 2022. 

 


